








Der Ort:  
Toblach
Toblach (1224 Meter Höhe) ist der Dreh- 
und Angelpunkt des Hochpustertals und 
damit Treffpunkt für Sportbegeisterte und 
Freunde gesellschaftlicher Ereignisse. Als 
idealer Ausgangspunkt für alle sportlichen 
Aktivitäten am Tage wie auch für sämtliche 
anschließenden Unternehmungen bis hin 
zur Entspannung bietet Toblach alles, was 
das Herz begehrt. 

So finden wir Shops und Bars, Cafés 
und Restaurants, Kultur und Kunst von 
avantgardistisch bis traditionell, von ex-
klusiv bis alltäglich, in unmittelbarer Nähe. 
Durch die zentrale Busstation sind auch 
weiter entfernte Ziele des Hochpustertales 
schnell und bequem zu erreichen.

Die Langlaufregion
Leben spüren, Freude empfinden, den Alltag vergessen – das 
Hochpustertal ist das Langlaufgebiet der Superlative. Ein riesiges 
Angebot an Loipen erstreckt sich inmitten der einmaligen, impo-
santen Dolomitenlandschaft. 

Von unserem Hotel aus erreichen wir zu Fuß den Einstieg in die 
Sonnenloipe, die Übungsloipe oder die große Auswahl an interes-
santen Loipen im modernen Langlaufstadion, wo auch internationa-
le Rennen ausgetragen werden. 

Durch die nahe und damit optimal gelegene Busstation und die 
guten Verbindungen erreichen wir alle weiteren Loipen  

des Hochpustertals. Genießen Sie die anspruchsvolle  
Loipenverbindung durch das Höhlensteintal nach  

Cortina d‘Ampezzo oder die wildromantische Landschaft des Fisch-
leintales bei Sexten/Moos, dessen Loipen bis zur Hütte am Fuße 
des Einserkofels führen. Eindrucksvoll sind auch die Höhenloipen 
am Kreuzbergpass zu den Rotwandwiesen (2000 Meter Höhe) und 
zur Alpe-Nemes-Hütte. 

Absolute Highlights im riesigen Angebot des Hochpustertales: 
Die Marathonloipe, die Loipen in Niederndorf, die Loipe zum 1711 
Meter hohen Pragser See sowie die Loipen auf der schneereichen 
über 2000 Meter hohen Plätzwiese.

Bei erfrischender Winterluft, majestätischem Panorama und na-
hezu garantiertem Sonnenschein bleibt die Lust auf leckere Polenta 
und original Südtiroler Speck nicht lange aus ...
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Region Toblach: 
Langlauf in einzigartiger 
Dolomiten Landschaft

Blick auf Toblach 
und die Dolomiten
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Hochpustertal
Toblach

Besonders 
schneesicher

❆



 

Zahlen

Szene

Inklusive
Leistungsbeschreibung Seite 8-11 beachten
l	Bahnreise 
l	Transfer zum / vom Hotel 
l	Halbpension: Frühstücksbuffet;  
	 3-Gänge-Wahlmenü mit Salatbuffet  
	 am Abend
l	1 x pro Reise: Begrüßungsdrink, Gala-Dinner, 	
	 Tiroler Spezialitäten, Abendessen mit 
	 Live-Musik, Prosecco-Frühstück, 
	 Fackelwanderung mit Glühwein
l	Nutzung des Wellnessbereiches mit 
	 Sauna, Dampfbad, Whirlpool  
	 (Solarium gegen Gebühr) sowie  
	 im Hotel Sonne: Schwimmbad und Sauna
l	Langlaufkurs/-betreuung 5 x ca. 2,5 Std.,  
	 für Langlauf-Anfänger zusätzlich 3 x ca. 2 Std.
l	zusätzliche Langlauftouren-Angebote 
l	Loipengebühr 
l	Busticket
l	Kurtaxe
l	Spielesammlung
l	Reiseleitung 
l	Reisepreis-Sicherungsschein
l	Rabatt-Gutschein Langlaufverleih

bis 2023 m Höhe, 379 km präparierte Loipen

Transfers zum Urlaubsziel (ca.)
Hamburg ➡ Toblach: 11 Std. Bahn 
Toblach ➡ Hotel: 800 m Fußweg 
(Gepäcktransport zum/vom Bahnhof)

 
Transfers / Wege vor Ort (ca.)
Hotel ➡ Loipen: 100 m
Hotel ➡ Zentrale Busstation 100 m 
Hotel ➡ Im Zentrum

Im Trend

l	Langlaufstadion
l	Kulturzentrum 
l	Rodeln/Nachtrodeln 
l	Pferdeschlitten 
l	Kegeln/Bowling
l	Erlebnisbad

l	Eislaufen, Curling
l	Disco/Eisdisco
l	Schneeschuh- 
	 wandern
l	Restaurants
l	Bars, Cafés, Shops

l	Hüttenzauber 
l	Nachtrodeln 
l	Fackelwanderung 

l	Loipenpicknick 
l	Spieleabend 
l	Tanz-/Discoabend

l	Schloßkeller l Enzianhütte l Café Marlen

Saisonbedingte Freizeitangebote  
in Toblach und Umgebung

Geplante Aktivitäten in der Gruppe
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Hochpustertal

Großzügig, gemütlich und 
in rustikal-moderner Tiroler 
Tradition äußerst stilvoll 
erbautes Hotel. Ein familiär 
geführtes Urlaubsdomizil 
für alle Sinne, geprägt von 
wunderbarem Ambiente, ver-
führerischen Gaumenfreuden, 
erholsamem Auftanken im 
Vitalbereich und entspanntem 
Ausklang in der warmen At-
mosphäre der Bar. In idealer 
Lage im Ortskern, günstig 
an der Einkaufsmeile und zur 
zentralen Busstation gelegen.

Hotel SimpATY ✶ ✶ ✶

n Zimmer mit DU/WC, Balkon, 
Telefon, Kabel-TV, Radio und Safe. 
Hotel mit Wellnessbereich (Finnische 
Sauna,Dampfbad, Whirlpool, Ruhelie-
gen, Solarium, Massagebereich), Auf-
enthaltsraum, Restaurant, Bar, Pub 
mit Hüttenatmosphäre und Skiraum 
mit Wachsbank. Weitere Wellnessein-
richtungen (z. B. Schwimmbad) kön-
nen im Partnerhotel Sonne kostenlos 
genutzt werden.
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Anreise mit der Bahn Alle Preise in Euro/Person

Reise Termine Reise-/Skitage DZ-DU/WC EZ-Zuschl. 3-BZ-Rabatt
W2011Y100 So 22.01.12 - So 29.01.12 8/6 799,- +120,- -40,-

W2011Y110 So 22.01.12 - Do 02.02.12 12/10 1.089,- +180,- -50,-

Langlauf

schwer

35
mittel

249
leicht

95

Mindestteilnehmerzahl: 9 Personen – Näheres Seite 9



Die Orte:  
Pontresina/ 
St. Moritz
Am Fuße des Berninamassivs im Kanton  
Graubünden liegt sonnig und windgeschützt 
Pontresina auf 1805 Meter Höhe in einem Sei-

tental des Oberengadin. Der Ort verbindet 
Tradition und Moderne und den Genuss 
einmaliger Natur mit vielfältigsten Frei-
zeitmöglichkeiten. Eine perfekte Sportin-
frastruktur und erstklassiges Entertain-
ment sind die Markenzeichen für einen 

erlebnisreichen Aufenthalt mit Wohlfühl- 
garantie in diesem typischen Engadiner Ort.

„Top of the World” ist und bleibt aber  
St. Moritz (1856 Meter Höhe), das mit seinen 
kosmopolitischen Gästen, den spektakulären 
Sportevents sowie mit hochkarätiger Gastro-
nomie, exklusiven Shops und Boutiquen seinen 
Weltruhm bestätigt. Das „Who-is-Who” der 
internationalen Lifestyle-Society wird hier beher-
bergt. Faszinierend, dass im Gässchen um die 
nächste Ecke noch die einheimische Rhätische 
Tradition sogar von der Jugend gelebt wird.

Die Langlaufregion
Willkommen im Festsaal der Alpen bei über 300 Sonnentagen 
im Jahr und besonderer Schneesicherheit (150 km Höhenloipen)!

Als zweimaliger Austragungsort der Olympischen Winterspiele, 
des jährlichen Engadin Skimarathons, Gewinner des 2. Platzes in 
der Kategorie Nordic/Langlauf 2009 und Ausrichter des Swiss 
Nordic Day ist das Langlaufrevier des Oberengadin sicher Welt-
spitze. Im eleganten klassischen oder im dynamischen Skating-Stil 
– auf den variantenreichen Loipenkilometern des „Tal des Lichts” 
findet jeder, ob Anfänger, leicht Fortgeschrittener oder Crack, 
seine Lieblingstour. Mit unserem Loipenpin, der alle öffentlichen 
Verkehrsmittel einschließt, sind wir mobil und können, neben den 
Loipenkreisen unweit des Hotels, auch alle weiteren Loipen des 

riesigen Langlaufareals bequem erreichen. Das Natur- und Land-
schaftserlebnis wildromantischer und schneesicherer Seitentäler 
des Inntals, das unter den Felspyramiden und Steinblockkolonien 
des Piz Albris bis hinauf zu den Höhenloipen des Berninapasses 
führt, ist ein besonderes Erlebnis. Die Halbmarathonstrecke von 
Maloja nach Pontresina ist für sportliche Läufer das Highlight 
der Wintersaison. Für Frühaufsteher sind die frisch gespurten 
Loipen im Angebot und für Morgenmuffel das nächtliche Langlauf-
vergnügen auf einer der beleuchteten Loipen. Die Möglichkeit im 
Schweizer Nationalpark oder auf den vielen zugefrorenen Seen zu 
laufen gibt es nur hier – genau wie die Traumausblicke auf Jetset 
und Geldadel über den Sektkelchrand hinaus ...
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Ein Genuss: Die Sonnenloipe führt am 
Wahrzeichen von Celerina –  
der Kirche San Gian – vorbei.
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Oberengadin
Pontresina/St. Moritz

Besonders 
schneesicher

laut ADAC

❆
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Zahlen

Szene

Inklusive
Leistungsbeschreibung Seite 8-11 beachten
●	Bahnreise 
●	Transfer zum / vom Hotel
●	Halbpension: Frühstücksbuffet;  
	 4-Gang-Menü mit Salatbuffet am Abend
●	Nutzung des Wellnessbereiches mit  
	 Sauna, Whirlpool 
	 (Solarium u. Bademantel gegen Gebühr)
●	Langlaufkurs/-betreuung 5 x ca. 2,5 Std.,  
	 für Langlauf-Anfänger zusätzlich 3 x ca. 2 Std.
●	zusätzliche Langlauftouren-Angebote 
●	Loipenpin 
●	Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel  
	 (Bus u.Bahn)
●	Kurtaxe, Langlaufsportunterstützung,		
	 Wirtschaftsförderungsabgabe
●	Spielesammlung
●	Reiseleitung 
●	Reisepreis-Sicherungsschein
●	Rabatt-Gutschein Langlaufverleih

1610 – 2107m Höhe,  
180 km präparierte Loipen im Oberengadin

Transfers zum Urlaubsziel (ca.)
Hamburg ➡ Garmisch-Partenkirchen: 
                      7 Std. 30 Min. Bahn 
Garmisch-P. ➡ Hotel: 3 Std. 30 Min. Bus

 
Transfers / Wege vor Ort (ca.)
Hotel ➡ Loipen: 5 Min. Fußweg
Hotel ➡ Im Zentrum
Hotel ➡ Zentrum St. Moritz: 10 Min. Fußweg  
              und 8 Min. Bahn 
Hotel ➡ Bahnhof: 10 Min. Fußweg

Im Trend

●	(Nacht-) Rodeln
●	Nachtloipe
●	Kulturzentr. Rondo
●	Eislaufen

●	Kino,Kegeln
●	Casino
●	Après-Ski, Discos
●	Cafés, Bars

●	Après-Ski
●	Loipenpicknick
●	Spieleabend

●	Nachtlanglauf
●	Kegeln/Rodeln
●	Disco-/Tanzabend

Saisonbedingte Freizeitangebote  
in Pontresina/St. Moritz und Umgebung

Geplante Aktivitäten in der Gruppe

Blick auf das legendäre St. Moritz, 
dem Wintersportort der Extraklasse
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Langlauf

●	King´s Club
●	Stübli
●	Devil´s Place
●	Badrutt´s Palace
●	Vivai

●	Hossa Bar
●	Kuhstall
●	Hanselmann
	 Kaffeehaus
●	Pitschna Szena

n Zimmer mit DU/WC, TV, Telefon, Radio, Fön, Safe und Internetzugang. Hotel 
mit Wellnessbereich (Sauna, Sanarium, Caldarium, Whirlpool, Fußwechselbäder, 
Fön, Solarium, Bademantel), Restaurants, Bar, Weinkeller, Internetcorner, Lift, 
Bibliothek und Skiraum mit Skischuhwärmer.

Sporthotel Pontresina ✶ ✶ ✶

Atemberaubendes, imposantes 
Gebäude in repräsentativer 
Palastarchitektur von 1881. 
Behutsam renoviert, moder-
nisiert und zu einer stilvollen, 
komfortablen Hotelanlage 
umgebaut, die nahezu heutigem 
anspruchsvollem Vier-Sterne-
Standard entspricht. Mit  
ausgezeichneter, vitaler 
Sportlerküche und grandioser 
Aussicht vom Wellnessbereich 
auf dem Dach avanciert das 
Haus zur Wohlfühloase in 
Pontresina.

Anreise mit der Bahn Alle Preise in Euro/Person

Reise Termine Reise-/Skitage DZ-DU/WC EZ-Zuschl. 3-BZ-Rabatt
W2011T100 So 19.02.12 - So 26.02.12 8/6 1.359,- +120,- -70,-

W2011T110 So 19.02.12 - Mi 29.02.12 11/9 1.829,- +150,- -90,-

schwer

30
mittel

75
leicht

75

Mindestteilnehmerzahl: 9 Personen – Näheres Seite 9



Die Langlaufregion
Die Region um Sjusjøen gilt als eines der bedeutendsten Lang-
laufzentren Norwegens. Eingebettet in eine malerische Gebirgs-
landschaft präsentiert sich Sjusjøen als besonders schneesicheres 
Langlaufgebiet mit einer durchschnittlichen Schneehöhe von  
1,12 Meter. Hier findet man von November bis April hervorragend 
präparierte Loipen, die sich sowohl durchs Gebirge als auch durch 
traumhafte Waldgebiete schlängeln. Das Loipennetz ist sehr  
dicht, ist bestens ausgeschildert und hat eine Verbindung nach 

Lillehammer (Olympischen Spiele 1994) und zu den Olympischen 
Loipen. Alle Schwierigkeitsgrade stehen zum grenzenlosen Langlauf-
vergnügen zur Verfügung. Skilanglauf kann in dieser Region auf eine 
lange Tradition zurückblicken. 

Jährlich findet hier das berühmte „Birkebeiner Rennen” statt, 
welches durch Sjusjoen führt und über eine Distanz von 55 Kilome-
tern geht. Außerdem wird der traditionelle „Inga Låmi“-Lauf – ein 
Frauenrennen – im März ausgerichtet.

Wer Norwegen als Langlauf-
Eldorado noch nicht kennt, 
hat nur hier in Sjusjøen/Lille-
hammer die Möglichkeit, ein 
Revier kennenzulernen, das 
ganz anders ist als die Regio-
nen in den Alpen und dennoch 
nicht einer Expedition gleicht. 
Breit, flach, windgeschützt 
und oft sonnig  können wir 
hier, jedem Können und jeder 
Kondition entsprechend, 
Touren auswählen, die uns 
nur ein bis zwei Stunden in 
die weiße Glitzerwelt entfüh-
ren oder aber uns ganztägig 
berauschen. Erleben Sie 
Norwegen!

Sjusjøen

Nordseter

Hundersaetra

Hornsjø
Lisaetra

Lillehammer
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Region Sjusjøen/Lillehammer:  
Pause in traumhafter Umgebung
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Lillehammer
Sjusjøen

Besonders 
schneesicher

❆



 i
Zahlen

Inklusive

Fährfahrt

Leistungsbeschreibung Seite 8-11 beachten
l	Fährfahrt Kiel - Oslo - Kiel mit Color Line 
	 in 4-Bett-Innenkabinen mit DU/WC 
	 und Frühstücksbuffet 
	 (Flug- und Kabinenoption siehe Tabelle)
l 	Gepäck-Container
l 	Bustransfer Oslo - Hotel - Oslo 
l 	Winterpension: Frühstücksbuffet; 
	 Lunchpaket (vom Frühstücksbuffet 
	 mitzunehmen, ohne Getränke); 
	 kalt/warmes Buffet mit Salat-/
	 Dessertbuffet und Kaffee am Abend
l 	Nutzung des Wellnessbereiches mit  
	 Schwimmbad und Sauna  
	 (Solarium gegen Gebühr)
l	Langlaufkurs/-betreuung1  5 x ca. 2,5 Std.
l	zusätzliche Langlauftouren1-Angebote 
l	Spielesammlung 
l 	Reiseleitung 
l	Reisepreis-Sicherungsschein

1 kein(e) Anfängerkurs/-betreuung

800 - 1200 m Höhe, 350 km präparierte Loipen 
im Gebiet Lillehammer/Sjusjøen/Nordseter

Transfers zum Urlaubsziel (ca.)
Hamburg ➡ Kiel: 1 Std. 30 Min. Bus
Kiel ➡ Oslo: 14:00 - 10:00 Uhr Fähre
Oslo ➡ Sjusjøen: 2 Std. 30 Min. Bus
Oslo ➡ Kiel: 14:00 - 10:00 Uhr Fähre

Transfers / Wege vor Ort (ca.)
Hotel ➡ In Loipennähe 
Hotel ➡ Im Zentrum
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Sicherheit und höchster Komfort haben  
Priorität. Lichtdurchflutete, prachtvolle 
Shopping-Promenade, Entertainment- und 
Erlebniswelt mit Restaurants, Bars, Nightclub, 
Show-Lounge, Kino und Casino, Fitnesscenter 
mit Spa-Wellness und Aqua-Landschaft  
charakterisieren die Flotte der Color-Line.

Szene

Im Trend

l	Fackellauf 
l	Loipenpicknick 
l 	Spieleabend 

l 	Disco-/Tanzabend 
l 	Ausflug nach 
	 Lillehammer

l	Egon l Brenneriet l Haakon’s Pub
l 	Woody’s l Toppen Bar

Saisonbedingte Freizeitangebote  
in Sjusjøen, Lillehammer und Umgebung

Geplante Aktivitäten in der Gruppe

l	Hunde- und Pferdeschlittenfahrten
l	Eislaufen
l	Bars, Cafés, Discos

alle Schwierigkeitsgrade

DIE ORTE:  
SJUSJØEN/LILLEHAMMER
Inmitten einer hügeligen Landschaft liegt Sjusjøen auf 
850 Meter Höhe an einem idyllischen See. Der Ort 
ist eine typisch norwegische Kleinsiedlung mit einer 
Vielzahl an Ferienhäusern. Beeindruckend ist der An-
blick der verschneiten roten Häuser, die über den Ort 
verstreut sind. Hier findet man Ruhe und Erholung pur.

Wer buntes Treiben sucht, den zieht es 20 Kilometer 
weiter in die Olympiastadt Lillehammer. Pulsierendes 
Stadtleben, Kulturveranstaltungen und jede Menge 
Events erleben wir in der attraktiven Fußgängerzone.

Uns präsentiert sich ein typisch 
norwegisches Hotel mit guter Küche, 
das direkt an das Loipennetz ange-
bunden ist. Es liegt idyllisch und ruhig 
zwischen Waldrand und See.

n Zimmer mit DU/WC, Telefon  
und TV. Hotel mit Salon, Bar, Tanz-
saal mit Live-Musik, Kaminzimmer,  
norwegische Stube, Aufenthaltsraum, 
Billardtisch, Wachsraum und  
Wellnessbereich (Schwimmbad,  
Sauna und Solarium).

HOTEL SJUSJØEN HOYFJELLSHOTELL

Olympia-Stadt 
Lillehammer  
mit geschichts-
trächtiger  
Fußgängerzone

Blick auf den  
Olympia-Ort Lillehammer

Hotel  
mit  

Winter-
pension
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Langlauf

350

Anreise mit der Fähre Alle Preise in Euro/Person

Reise Termine Reise-/Skitage DZ-DU/WC EZ-Zuschl. 3-BZ-Rabatt
W2011N100 So 19.02.12 - Fr 02.03.12 13/9 1.399,- +190,- -70,-

Fluganreise: Flug bis Oslo, Tax, Bahnfahrt bis Lillehammer    Zuschlag: 25,-(begrenztes Kontingent/Lufthansa)

Extras: Doppelinnenkabine: 120,-                        
           Doppelaußenkabinen Hin- und Rückfahrt: 165,-                         Transfer Hamburg-Kiel-Hamburg: 30,-

Nachtfahrt mit der Fähre: Fahrt über 2 Tage, wobei die genannten Termine jeweils den Abfahrtstag bei der Hinreise und den 
Ankunftstag bei der Rückreise bezeichnen. Termin Flugreise: Hinflug 20.02.2012; Rückflug 01.03.2012  

Mindestteilnehmerzahl: 9 Personen – Näheres Seite 9



UNSER TEAM
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Impressionen

 Foto: © Charlotte Engler



Reisebedingungen
1. Abschluss des Reisevertrages / Verpflichtung des Kunden
1.1. Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Reiseveranstalter 
den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Grundlage dieses Angebots sind 
die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informationen des Reiseveranstal-
ters für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden vorliegen.
1.2. Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. Hotels, 
Beförderungsunternehmen) sind vom Reiseveranstalter nicht bevollmächtigt, 
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, 
die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich 
zugesagten Leistungen des Reiseveranstalters hinausgehen oder im Widerspruch 
zur Reiseausschreibung stehen.
1.3. Orts- und Hotelprospekte sowie Internetausschreibungen, die nicht vom 
Reiseveranstalter herausgegeben werden, sind für den Reiseveranstalter und 
dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche 
Vereinbarung mit dem Kunden zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum 
Inhalt der Leistungspflicht des Reiseveranstalters gemacht wurden.
1.4. Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf 
elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektronischen Buchungen 
bestätigt der Reiseveranstalter den Eingang der Buchung unverzüglich auf 
elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Bestätigung der 
Annahme des Buchungsauftrags dar.
1.5. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die 
er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, sofern er diese 
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.6. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Reisever-
anstalters zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich 
nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine schriftliche 
Reisebestätigung übermitteln. Hierzu ist er nicht verpflichtet, wenn die Buchung 
durch den Kunden weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn erfolgt.
1.7. Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters vom Inhalt 
der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er 
für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist 
dem Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung 
oder Restzahlung erklärt. 

2. Bezahlung
2.1. Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis 
vor Beendigung der Reise nur fordern oder annehmen, wenn dem Kunden 
der Sicherungsschein übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 10 % des 
Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 14 Tage vor Reisebeginn 
fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus 
dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt werden kann.
2.2. Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie keine Übernach-
tung ein und übersteigt der Reisepreis pro Reisenden 75,- Euro nicht, so dürfen 
Zahlungen auf den Reisepreis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines 
verlangt werden.
2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend 
den  vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, 
nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden 
mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 4.2. Satz 2 bis 4.5. zu belasten.

3. Leistungsänderungen 
3.1. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und vom Reiseve-
ranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die  Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen.
3.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geän-
derten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
3.3. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche  
Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu  
informieren. 
3.4. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist 
der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Rei-
severanstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden 
aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach 
der Erklärung des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung oder 
die Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu machen.

4. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend angege-
benen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, 
kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so 
verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
der Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder 
ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis zum 
Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in Abhängigkeit 
von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 
4.3. Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, 
d.h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich 
ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 
Zugang der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet; in Klammern ist 
die Entschädigung bei Flugpauschalreisen aufgeführt: Bis zum 30. Tag vor  
Reiseantritt 20% (25%), bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 30% (35%), bis zum 
15. Tag vor Reiseantritt 45% (50%), bis zum 7. Tag vor Reiseantritt 55% (60%), 
bis zum 2. Tag vor Reiseantritt 70% (70%), ab einem Tag vor Reiseantritt oder 
Nichtantritt der Reise 80% (90%) des Reisepreises.
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Reiseveranstalter 
nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Schaden entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale. 
4.5. Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit der Reiseveranstalter 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare 
Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-
dungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu beziffern und zu belegen.
4.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651b BGB einen Ersatzteilneh-
mer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt.

5. Umbuchungen
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsicht-
lich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 

oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des 
Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann der Reiseveranstalter bei 
Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt pro Reisenden 
erheben. Dieses beträgt:
a) bei Flugpauschalreisen mit Linienfluggesellschaften bis zum 62. Tag vor 
Reiseantritt 41,- Euro 
b) bei Buspauschalreisen (auch wenn Fährfahrten enthalten sind) bis zum 60. Tag 
vor Reiseantritt 26,- Euro 
c) bei eigener Anreise oder Bahnpauschalreisen bis zum 60. Tag vor Reiseantritt 
26,- Euro.
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, 
können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom 
Reisevertrag gemäß Ziffer 4.2. bis 4.5. zu den Bedingungen und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten 
wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen 
Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Der Reiseveranstalter wird 
sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemü-
hen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur 
dann vom Reisevertrag zurücktreten, wenn er 
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie 
den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem 
Reisenden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste 
Rücktrittsfrist deutlich angibt oder dort auf die entsprechenden Angaben in der 
Reiseausschreibung verweist. 
Ein Rücktritt ist spätestens am 14. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt dem 
Kunden gegenüber zu erklären. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersicht-
lich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der 
Reiseveranstalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. 
Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi- 
digen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nach-
haltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstal-
ter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er 
aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten  
Beträge.

9. Mitwirkungspflichten des Kunden
9.1.  Mängelanzeige: Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber verpflichtet, dem Reiseveranstalter 
einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies 
schuldhaft, tritt eine Minderung des Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen 
unzumutbar ist. Der Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich 
der Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung am 
Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel dem Reiseveranstalter an 
dessen Sitz zur Kenntnis zu gegeben. Über die Erreichbarkeit der Reiseleitung 
bzw. des Reiseveranstalters wird der Kunde in der Leistungsbeschreibung, 
spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, unterrichtet. Die Reiseleitung ist 
beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht 
befugt, Ansprüche des Kunden anzuerkennen.
9.2. Fristsetzung vor Kündigung: Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in § 615 c BGB bezeichneten Art nach § 615 e BGB oder 
aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund wegen Unzumutbar-
keit kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine angemessene Frist zur 
Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder 
vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes, dem Reiseveranstalter erkennbares Interesse 
des Kunden gerechtfertigt wird.
9.3. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung: Schäden oder Zustellungsver-
zögerungen bei Flugreisen empfiehlt der Veranstalter dringend unverzüglich an 
Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn 
die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach 
Aushändigung, zu erstatten. Im übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des 
Veranstalters anzuzeigen.
9.4. Reiseunterlagen:  Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, wenn 
er die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Hotelgutscheine) nicht 
innerhalb der vom Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhält.

10. Beschränkung der Haftung 
10.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, a) soweit ein 
Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird 
oder b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
10.2. Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für Sachschäden, die nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise.  
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit  
Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der Beschränkung 
unberührt.
10.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstel-
lungen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und 
Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbe-
stätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als 
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des Reiseveranstalters sind. 
Der Reiseveranstalter haftet jedoch a) für Leistungen, welche die Beförderung 
des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschrie-
benen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten, b) wenn und insoweit für einen Schaden des 

Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten des 
Reiseveranstalters ursächlich geworden ist.

11. Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde 
innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Been-
digung der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur 
gegenüber dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend angegebenen Anschrift 
erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsver-
zögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 9.3., wenn 
Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 
BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbe-
schädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspä-
tung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen.

12. Verjährung  
12.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalter 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters 
beruhen. 
12.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
12.3. Die Verjährung nach Ziffer 12.1. und 12.2. beginnt mit dem Tag, der dem 
Tag des vertraglichen Reiseendes folgt.
12.4. Schweben zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen 
über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die 
Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung 
der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach 
dem Ende der Hemmung ein.

13. Informationspflichten über die Identität des ausführenden 
      Luftfahrtunternehmens
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden 
über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu 
informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht 
fest, so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft 
bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen 
wird bzw. werden. Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft 
den Flug durchführen wird, muss er den Kunden informieren. Wechselt die dem 
Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der 
Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informieren. Er muss unverzüg-
lich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so 
rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird. Die „Black List” ist auf 
folgender Internetseite abrufbar: http://air-ban.europa.eu

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
14.1. Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige eines Staates der Europä-
ischen Gemeinschaften, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen 
von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über 
deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und eventueller Mitreisender 
(z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
14.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behörd-
lich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu 
seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, unzureichend 
oder falsch informiert hat. 
14.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der 
Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveran-
stalter eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

15. Rechtswahl und Gerichtsstand 
15.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveran-
stalter findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis.
15.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen den Reiseveranstalter im Ausland 
für die Haftung des Reiseveranstalters dem Grunde nach nicht deutsches Recht 
angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich 
Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung.
15.3. Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen.
15.4. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Kunden ist der Wohnsitz 
des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des 
Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
Reiseveranstalters vereinbart.
15.5. Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechtswahl und den Gerichts-
stand gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen 
internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und 
dem Reiseveranstalter anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden 
ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare 
Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden 
günstiger sind als die Regelungen in diesen Reisebedingungen oder die anwend-
baren deutschen Vorschriften.

Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung im BGB 
verwiesen, die wie folgt lautet: „§ 651j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsab-
schluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende 
den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird der Vertrag 
nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 Sätze 1 
und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind 
von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die Mehrkosten dem 
Reisenden zur Last.”

Veranstalter:  
Karow Sport Reisen GmbH, Bramfelder Chaussee 354, 22175 Hamburg

Stand: Juni 2011 



  Reisepreis Preis pro Person Reisepreis Preis pro Familie* 
 in EURO Leistungen in EURO Leistungen 
  siehe 1.  siehe 1.  
 bis   750 24 EUR bis 2.000 57 EUR
 bis 1.000 29 EUR bis 2.500 66 EUR
 bis 1.500 36 EUR bis 3.000 80 EUR
 bis 2.000 46 EUR bis 4.000 109 EUR
 bis 2.500 58 EUR bis 5.000 142 EUR
 bis 3.000 71 EUR bis 6.000 166 EUR
 ab 3.001 117 EUR ab 6.001 222 EUR

  Reisepreis Preis pro Person Reisepreis Preis pro Familie* 
 in EURO Leistungen in EURO Leistungen 
  siehe 1. bis 4.  siehe 1. bis 4.  
 bis   500 26 EUR bis 2.000 79 EUR
 bis   750 36 EUR bis 2.500 94 EUR
 bis 1.000 43 EUR bis 3.000 114 EUR
 bis 1.500 49 EUR bis 4.000 159 EUR
 bis 2.000 64 EUR bis 5.000 189 EUR
 ab 2.001 81 EUR ab 5.001 228 EUR

  Reisepreis Preis pro Person Reisepreis Preis pro Familie* 
 in EURO Leistungen in EURO Leistungen 
  siehe 1. bis 4.  siehe 1. bis 4.  
 bis   500 36 EUR bis 2.000 99 EUR
 bis   750 42 EUR bis 2.500 114 EUR
 bis 1.000 52 EUR bis 3.000 129 EUR
 bis 1.500 59 EUR bis 4.000 179 EUR
 bis 2.000 79 EUR bis 5.000 200 EUR
 bis 3.000 97 EUR bis 6.000 241 EUR
 ab 3.001 139 EUR ab 6.001 261 EUR

TAS-Reise-Rücktrittskosten-Versicherung

TAS-Komplettschutz-Paket
bis 10 Tage Reisedauer

TAS-Komplettschutz-Paket
bis 17 Tage Reisedauer

Die Karow Sport Reisen GmbH hat über die TAS Touristik Asseku-
ranzmakler und Service GmbH - Versicherungsmakler (TAS) einen 
Rahmen-Versicherungsvertrag geschlossen, der Ihnen die Möglichkeit 
zur Absicherung Ihrer gebuchten Reise gemäß nachstehender Pro-
duktbeschreibung bietet. 
Durch Zahlung des ausgewiesenen Einmalbetrags aus den Beitragstabellen erklä-
ren Sie Ihren Eintritt in den Rahmen-Versicherungsvertrag. Es besteht sofortiger 
Versicherungsschutz.

1. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
Wenn Sie von einer Reise zurücktreten müssen, werden Ihnen die vereinbar-
ten Stornokosten erstattet. Versicherte Rücktrittsgründe sind z.B. unerwartete 
schwere Erkrankung, schwerer Unfall oder Tod - auch von Angehörigen -, 
unerwartete betriebsbedingte Kündigung, Schaden am Eigentum (z.B. Feuer) und 
vieles mehr.

Der Selbstbehalt beträgt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mind. EUR 25,- 
pro Person.

Der Eintritt in den Rahmen-Versicherungsvertrag zur Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung muss spätestens 30 Tage vor planmäßigem Reisebeginn erfolgen. 
Bei Reisebuchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn ist der Versicherungs-
abschluss für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung nur am Buchungstag, 
spätestens am folgenden Werktag möglich.

Im TAS-Komplettschutz-Paket sind zusätzlich versichert die: 
» Mehrkosten für eine vorzeitige Rückreise

 » Zusatzkosten einer nachträglichen Rückreise

2. Reise-Krankenversicherung
Bei Krankheit oder Unfall im Ausland erstattet der Versicherer Ihnen die Kosten 
für: 

» Ambulante Behandlungen beim Arzt oder Zahnarzt, Medikamente, 
 stationäre Behandlungen im Krankenhaus einschließlich Operationen
» Medizinisch sinnvolle Rücktransporte (auch Rettungsflüge) 
» Überführung im Todesfall

Der Selbstbehalt beträgt EUR 100,- je Versicherungsfall.

3. Medizinische Notfall-Hilfe
 » Notruf-Service weltweit rund um die Uhr 

» Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis max. EUR 5.000,- 
» Organisation aller notwendigen Maßnahmen bei Krankheit und   
     Unfall inkl. Kostenvorschuss gegenüber dem Krankenhaus

4. Reisegepäck-Versicherung
Wenn Ihr Reisegepäck abhanden kommt, zerstört oder beschädigt wird,
ersetzt der Versicherer den Schaden

» bis zu EUR 1.500,- je Person 
» bis zu EUR 3.000,- je Familie

Gilt auch für Wintersportgeräte (ohne Motoren), solange sie nicht im bestim-
mungsgemäßen Gebrauch sind. 
Der Selbstbehalt beträgt EUR 100,- je Versicherungsfall.

*Als Familie gelten max. zwei Erwachsene und mind. ein mitreisendes minderjäh-
riges Kind oder in Ausbildung befindliches Kind, insgesamt bis zu fünf Personen – 
unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis.

Geltungsbereich: weltweit/Versicherungsdauer max. 17 Tage 
Maximaler Reisepreis: EUR 10.000 pro Person

Hinweise:
Die Informationen geben den Versicherungsumfang und die Bedingungen nur bei-
spielhaft wieder. Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungs-
bedingungen für Reiseversicherungen der Versicherer AXA Krankenversicherung 
AG sowie Union Reiseversicherung AG (VB-TAS-2009-N).

Schadenanzeigen sowie die Versicherungsbedingungen erhalten Sie im Internet 
unter www.tas-makler.de.

TAS Touristik  Assekuranzmakler und Service GmbH · Walther-von-Cronberg-Platz 15 · 60594 Frankfurt am Main · www.tas-makler.de

Foto: TAS Touristik Assekuranzmakler und Service GmbH©
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EG EI/ZI

GB Wird von Karow Sport Reisen ausgefüllt

Fax: 040/618165
Reiseanmeldung

Bitte sorgfältig ausfüllen (verwenden Sie die Daten aus 
Ihrem Personalausweis bzw. Reisepass). Zutreffendes 
ankreuzen.

für Reise Nr .......................................................... 

nach .......................................................................       

vom ..............................       bis ..........................

von Karow Sport Reisen haben wir erfahren durch

.....................................................................

Schritt 1: Reiseanmeldung
Die Reiseanmeldung wird durch meine Unterschrift 
verbindlich. Die Reise- und Zahlungsbedingungen 
von Karow Sport Reisen GmbH, die mir vollständig 
übermittelt wurden (Katalog Seite 48), habe ich 
zur Kenntnis genommen.
 

Ort, Datum                Unterschrift ( 1. Person ) 
 

                                 Unterschrift ( 2. Person )

Schritt 2: Winter-Reisekatalog Zusendung
Ich bin damit einverstanden, dass meine perso-
nenbezogenen Daten von Karow Sport Reisen 
GmbH für die Zusendung (kostenlos/unver-
bindlich) des jeweils aktuellen Karow Winter-
Reisekataloges gespeichert, verarbeitet oder 
genutzt werden. Die Weitergabe an Dritte ist 
ausgeschlossen. 

Ort, Datum                Unterschrift ( 1. Person ) 
 

                                Unterschrift ( 2. Person )  
Ich kann diesem Einverständnis jederzeit wider- 
sprechen: Per Tel. 040/618161, Post (Anschrift 
oben) oder per Email: info@karow-reisen.de.

Schritt 3: Anmeldung weiterer Personen
Hiermit erkläre ich, dass ich für die Verpflich-
tungen der von mir angemeldeten Reiseteilneh-
mer gegenüber Karow Sport Reisen GmbH wie 
für meine eigenen einstehen werde. 

Ort, Datum                Unterschrift

Nach der Anmeldung erhalten Sie die schriftliche 
Reisebestätigung mit Sicherungsschein. Die 
Anzahlung von 10 Prozent des Reisepreises plus 
ggf. Versicherungsprämien sind innerhalb von 10 
Tagen, die Restzahlung 14 Tage vor Reisebeginn 
auf ein Konto von

Karow Sport Reisen GmbH
Postbank Hamburg, BLZ 200 100 20
Konto Nr. 366877 208
oder
Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50
Konto Nr. 1023 245044

zu überweisen (siehe Seite 48, Reisebedingungen,  
2. Bezahlung). 

Karow Sport Reisen GmbH
- Anmeldung –
Bramfelder Chaussee 354
22175 Hamburg

1. Person (Anmelder) 2. Person
Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon privat:

           tagsüber:

Private E-Mail-Adresse

Geburtsdatum  Vegetariar

 Nichtraucher

 Alpinski  Snowboard alpin Vorerfahrung
in Wochen: Langlauf  Snowboard freestyle

 1-Bettz.  2-Bettz.  3-Bettz.
  DU/WC

 4-Bettz.  Familienz.  DZ als EZ

 Bahnreise ab/bis

 Hamburg  anderer .....................

BahnCard    nein   ja (Ermäßigung s. S. 10) ............
 Flugreise ab/bis

 Hamburg  anderer ......................
Flugreise Airline/Vielfliegernummer

 Fährreise   ab ZOB Hamburg   ab Fähranleger Kiel

 Ja, Abschluss TAS Reisekostenversicherung (s. S. 49)

 Einzelperson

Prämie ................. Euro Familie                 
 Nein – somit kein Krankenrücktransport gewünscht

 Ja, Weltweit Abschluss: TAS Komplettschutz-Paket (s. S. 49)
- daher Krankenrücktransport inklusive

 Einzelperson

Prämie ................. Euro Familie                 
 Nein – somit kein Krankenrücktransport gewünscht

Reisepreise lt. Ausschreibung                            Euro

Versicherungsprämien                                       Euro

Zuschläge (s. auch S. 9-11)                               Euro

Rabatte (s. auch S. 9-11)                                  Euro

                                                                       Euro

ENDPREIS                                                                Euro

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon privat:

           tagsüber:

Private E-Mail-Adresse

Geburtsdatum  Vegetariar

 Nichtraucher

 Alpinski  Snowboard alpin Vorerfahrung
in Wochen: Langlauf  Snowboard freestyle

 1-Bettz.  2-Bettz.  3-Bettz.
  DU/WC

 4-Bettz.  Familienz.  DZ als EZ

 Bahnreise ab/bis

 Hamburg  anderer .....................

BahnCard    nein   ja (Ermäßigung s. S. 10) ............
 Flugreise ab/bis

 Hamburg  anderer ......................
Flugreise Airline/Vielfliegernummer

 Fährreise   ab ZOB Hamburg   ab Fähranleger Kiel

 Ja, Abschluss TAS Reisekostenversicherung (s. S. 49)

 Einzelperson

Prämie ................. Euro Familie                 
 Nein – somit kein Krankenrücktransport gewünscht

 Ja, Weltweit Abschluss: TAS Komplettschutz-Paket (s. S. 49)
- daher Krankenrücktransport inklusive

 Einzelperson

Prämie ................. Euro Familie                 
 Nein – somit kein Krankenrücktransport gewünscht

Reisepreise lt. Ausschreibung                            Euro

Versicherungsprämien                                       Euro

Zuschläge (s. auch S. 9-11)                               Euro

Rabatte (s. auch S. 9-11)                                  Euro

                                                                       Euro

ENDPREIS                                                                Euro



Hier finden Sie umfangreiche Materialtests, Fotostorys, 
Interviews, Technikreports, Weltcup-Reportagen, 
Skigebiets-Checks, Specials und vieles, vieles mehr …

DEUTSCHLANDS GROSSES MAGAZIN FÜR SKIFANS

Abo-Informationen unter www.skimagazin.de

6 x im Jahr 

für 4,90 €*

am Kiosk!

* Österreich 5,40 € · Schweiz 9,60 sfr · Italien 6,00 € · Tschechien 200 kc · Schweden 70 sek
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DEUTSCHLANDS GROSSES MAGAZIN FÜR SKIFANS

Hier finden Sie umfangreiche Materialtests, Fotostorys, 
Interviews, Technikreports, Weltcup-Reportagen, 
Skigebiets-Checks, Specials und vieles, vieles mehr …
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KAROW
Sport Reisen GmbH

www.karow-reisen.de                               www.skiwerk.de  

Tel: 040 - 618161
info@karow-reisen.de
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